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Antrag zum Anerkennungsverfahren als Ausbildungsbetrieb für Pflegefachpersonen HF an der HFGS 

	Name der Institution:
	 FORMTEXT      
	Adresse der Institution:
	     


	Verantwortliche Ansprechperson:
	 FORMTEXT      
	Kontaktdaten Ansprechperson:
	     


	Neues Anerkennungsverfahren   ☐
	
	Wiederanerkennung   ☐

	Version und Datum des aktuellen Ausbildungskonzept (Stand):
	 FORMTEXT      
	Vollzeitstellen gemäss Ausbildungsverpflichtung:
Anzahl Personen in der Institution mit Berufsabschluss Pflege HF oder äquivalent gemäss "Merkblatt Berechtigung Berufstitel Pflegefachfrau/-mann" vom SBK und einem Anstellungspensum über 60%
	 FORMTEXT      
	Ort und Datum:      
	Unterschrift Ansprechperson
	


	graue Abschnitte werden durch HFGS ausgefüllt

	Prüfende Person HFGS:
	 FORMTEXT      	

	1. Antrag   ☐
	2. Antrag   ☐
	3. Antrag  ☐ (letzte Prüfung für 1 Jahr)

	Entscheid Anerkennungsverfahren:
	erfolgreich absolviert   ☐
	Nachbesserung notwendig   ☐

	Ort und Datum:      
	Unterschrift
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2 
Dieser Antrag basiert auf dem Leitfaden Ausbildungskonzept für die Praxisausbildung von Gesundheitsberufen für den Kanton Aargau vom 20.  Oktober 2025, welcher detaillierte Informationen zur Umsetzung liefert. Er definiert die Voraussetzungen, welche im Anerkennungsverfahren eines Ausbildungsbetriebs durch die HFGS überprüft werden. Der Betrieb verpflichtet sich sicherzustellen, dass diese Voraussetzungen jederzeit erfüllt bleiben. Sofern der Ausbildungsbetrieb die Voraussetzungen nicht (mehr) erfüllen kann, liegt es in seiner Verantwortung, die HFGS sofort darüber in Kenntnis zu setzen.

	[bookmark: _Hlk208823135]Kriterium
	Name Dokument
	Kapitel
	Bemerkungen
	erfüllt
	nicht erfüllt
	Begründung

	1. Ausbildungsbetrieb

	1.1 Trägerschaft 
· Leistungsauftrag
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	1.2 Organisationsstruktur/ Organigramm Institution
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	1.3 Ausbildungsplätze
· Anzahl pro Ausbildungsniveau
(Ausbildungsverpflichtung)
· Anstellungsformen
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	1.4 Arbeitsfelder (gem. RLP 2021)
	☐ SOM    ☐ CHR    ☐ SPI    ☐ REHA    ☐ KJFF    ☐ PSY
	☐	☐	 FORMTEXT      
	SOM: Somatisch erkrankte Menschen, CHR: Chronisch erkrankte Menschen, SPI: Menschen zu Hause, REHA: Menschen in Rehabilitation, KJFF: Kinder, Jugendliche, Familien und Frauen, 
PSY: Psychisch erkrankte Menschen

	1.5 Lernsituationen, exemplarische anhand 3. Jahr /Phase
	Anhang 1
	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	1.6 Gesetzliche Grundlagen und Bestimmungen der Ausbildung
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	2. Ausbildungsverständnis

	2.1 Stellenwert der Ausbildung im Betrieb
· Aus- und Weiterbildung/ Mitarbeiterförderung ist im Leitbild verankert
· Ziele, die der Betrieb mit der Ausbildung anstrebt, sind genannt
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	2.2 Berufspädagogische Ansätze 
· Modelle und Methode
	 FORMTEXT      	
 FORMTEXT       	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	3. Berufspädagogische Weiterbildung und Ressourcen
	Name Dokument
	Kapitel
	Bemerkungen
	erfüllt
	nicht erfüllt
	Begründung

	Achtung: Weiterbildungsnachweise müssen pro Person eingereicht werden, siehe Anhang 2

	3.1 Berufsbildungsverantwortliche BBV, ggf. Leitung Bildung
· Funktionen
· Anzahl Personen
	Anhang 2
	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	3.2 Berufsbildnerinnen und Berufsbildner (BB)
· Funktionen
· Anzahl Personen
· Pädagogisches Pensum Total im Betrieb
Empfehlung: 10% Pensum pro Studierende 
	Anhang 2
	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	4. Verantwortlichkeiten und Kommunikation 

	4.1 Organigramm der beruflichen Bildung
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	4.2 Verantwortlichkeiten (Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungs-Matrix [AKV] oder Stellenbeschriebe pro Funktion)
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	4.3 Kommunikations- und Informationsprozess in der betrieblichen Bildung (Kommunikationsgefässe und 
-prozesse)
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	5. Rekrutierung von Auszubildenden

	5.1 Strategie für die Akquise und Prozess zur Auswahl geeigneter Studierender/Auszubildender
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	6. Organisation der Ausbildung
	Name Dokument
	Kapitel
	Bemerkungen
	erfüllt
	nicht erfüllt
	Begründung

	6.1 Umsetzung Konzepte HFGS: Ausbildungsbegleitung und Leitfaden Praxis (inkl. Peer Mentoring)
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	6.2 Organisation TT-Praxis (mit OdA GS Aargau, intern oder Betriebe)
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	6.3 Kooperationen Ausbildungsbetriebe
· Beschreibung Ziel und Intervall des Informationsflusses
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	6.4 Rechte und Pflichten
· Auszubildende
· Ausbildungsbetrieb
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	6.5 Absenzmanagement
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	7. Ausbildungsdokumentation

	7.1 Lerndokumentation
(Instrumente Studierende)
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	7.2 Dokumentation Ausbildungsverlauf
(Ausbildungsverlauf, Förder-bedarf, Praxisanleitungen etc.)
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	8. Qualitätssicherung und -entwicklung der Ausbildung

	8.1 Evaluation Ausbildungskonzept (Intervall, Verantwortlichkeit)
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      
	8.2 Selbst- und Fremdevaluation
(Zufriedenheit & Qualität messen; Verbesserungs-potential erkennen, Anpassungen planen und umsetzen)
	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	 FORMTEXT      	☐	☐	 FORMTEXT      


Stand: 20. Oktober 2025


Anhang 1
Ergänzung Punkt 1.5: exemplarische Beschreibung der möglichen Lernsituationen im Betrieb zu den jeweiligen Kompetenzen HF 

Name der Institution:        
verantwortliche Person:        
Verfahren zur         ☐  Anerkennung			☐  Wiederanerkennung
Datum:       

	Arbeitsprozesse mit den zugehörigen Kompetenzen aus dem 3. Bildungsjahr (Rahmenlehrplan Pflege HF, 2021, S. 9-12)
	Tätigkeiten/ Situationen im Betrieb, in denen sich diese Kompetenz zeigt

	Arbeitsprozess 1: Datensammlung und Pflegeanamnese

	Kompetenzen
1.1 Die Studierende oder der Studierende nimmt die klinische Beurteilung vor und trifft die ihr oder ihm zustehenden Entscheidungen. Sie oder er gestaltet die Pflegesituation so, dass die Werte-haltung, die Rechte und die Interessen der Patientinnen und Patienten berücksichtigt werden.
	     

	1.2 Die Studierende oder der Studierende erkennt Krisen und Situationen von Selbst– und Fremdgefährdung, beurteilt diese und leitet die relevanten Massnahmen ein.
	     

	Arbeitsprozess 2: Pflegediagnose und Pflegeplanung

	2.1 Die Studierende oder der Studierende stellt die Pflegediagnosen und plant spezifische Massnahmen, um Gesundheitsprobleme, Krisen-situationen und Konflikte effizient anzugehen. Sie oder er wendet dazu relevante Konzepte, Methoden und Modelle an.
	     

	2.2 Die Studierende oder der Studierende definiert gemeinsam mit Patientinnen und Patienten Ressourcen, die in der Pflege zur Vorbeugung und Bewältigung von Problemen eingesetzt werden können.
	     

	Arbeitsprozess 3: Pflegeinterventionen

	3.1 Die Studierende oder der Studierende unterstützt die Patientinnen und Patienten im Erreichen und Erhalten der bestmöglichen Lebensqualität. Sie oder er unterstützt sie in ihrer Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Sie oder er schafft Bedingungen, um sie in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen zu können.
	     

	3.2 Die Studierende oder der Studierende wählt im Rahmen der ihr oder ihm übertragenen Verantwortung adäquate Methoden, Mass-nahmen und Techniken aus. Sie oder er setzt diese korrekt ein und führt die Pflege fachgemäss durch.
	     

	[bookmark: OLE_LINK1]3.3 Die Studierende oder der Studierende beteiligt sich an Programmen zur Eingliederung und Wiedereingliederung gefährdeter oder kranker Menschen. Sie oder er führt solche Programme selbstständig oder in intra– und/oder interprofessioneller Zusammenarbeit durch.
	     

	3.4 Die Studierende oder der Studierende handelt in unvorhergesehenen und rasch wechselnden Situationen überlegt und der Situation angepasst. Sie oder er arbeitet in kritischen und komplexen Situationen effizient mit Fachpersonen intra– und interprofessionell zusammen. Sie oder er erkennt Notfallsituationen und leitet lebenserhaltende Massnahmen ein.
	     

	3.5 Die Studierende oder der Studierende gestaltet und fördert präventive und gesundheitsfördernde Massnahmen für sich selbst. Dazu fordert sie oder er gegebenenfalls Unterstützung an.
	     

	Arbeitsprozess 4: Pflegeergebnisse und Pflegedokumentation

	4.1 Die Studierende oder der Studierende beurteilt konsequent die Wirkung und die Auswirkungen der Pflegeinterventionen.
	     

	4.2 Die Studierende oder der Studierende reflektiert Pflegesituationen systematisch anhand von relevanten Konzepten, Theorien und Modellen. Sie oder er überträgt die gewonnenen Erkenntnisse auf andere Arbeits- und Pflege-situationen.
	     

	4.3 Die Studierende oder der Studierende respektiert und reflektiert die rechtlichen und beruflichen Normen sowie die ethischen Grundsätze. Sie oder er setzt sich mit ethischen Dilemmata auseinander und bezieht Stellung.
	     

	4.4 Die Studierende oder der Studierende setzt Methoden und Standards für die Leistungs-erfassung und Qualitätssicherung ein und beurteilt die (Mess-) Ergebnisse. Sie oder er beteiligt sich an der Entwicklung von Methoden und Standards für die Leistungserfassung und Qualitätssicherung.
	     

	4.5 Die Studierende oder der Studierende beschafft sich Forschungsergebnisse und setzt neue wissenschaftliche Erkenntnisse im Berufsalltag um.
	     

	4.6 Die Studierende oder der Studierende führt die Pflegedokumentation der Patientinnen und Patienten vollständig, korrekt und für das intraprofessionelle Team verständlich.
	     

	Arbeitsprozess 5: Kommunikation und Beziehungsgestaltung

	5.1 Die Studierende oder der Studierende gestaltet die Kommunikation und die Beziehung so, dass sie der Situation angepasst ist, den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen gerecht wird, das allgemeine Wohlbefinden fördert und Ängste sowie andere psychische Stress–Phänomene situationsgerecht auffängt.
	     

	5.2 Die Studierende oder der Studierende entwickelt adressatengerechte gesundheits-bezogene Lernprogramme für Individuen, Familien, Gruppen. Sie oder er führt diese eigenständig oder in intra– und/oder interprofessioneller Zusammenarbeit durch.
	     

	5.3 Die Studierende oder der Studierende setzt sich für den bestmöglichen Schutz der Privat-sphäre und der Persönlichkeit der Patientinnen und Patienten während der gesamten Betreuungszeit ein.
	     

	Arbeitsprozess 6: Intra- und interprofessionelle Kommunikation

	6.1 Die Studierende oder der Studierende informiert das intra– und interprofessionelle Team präzis, zur richtigen Zeit und angemessen über Gesundheitszustand und -entwicklungen der Patientinnen und Patienten.
	     

	6.2 Die Studierende oder der Studierende beschafft sich gezielt Informationen. Sie oder er wählt die richtigen Informationsmittel und -wege aus und wendet diese adäquat und effizient an.
	     

	Arbeitsprozess 7: Weiterbildung

	7.1 Die Studierende oder der Studierende nimmt die berufliche Situation als Lern– und Lehrmöglichkeit wahr und setzt sich mit Forschungsergebnissen auseinander.
	     

	7.2 Die Studierende oder der Studierende beurteilt die Qualität der eigenen Arbeit und nutzt die eigenen Erfahrungen mit dem Ziel, kritisch–konstruktiv zu urteilen und selbstständig zu arbeiten.
	     

	Arbeitsprozess 8: Ausbildungs-, Anleitungs- und Beratungsfunktion

	8.1 Die Studierende oder der Studierende unter-stützt Studierende während deren Praktikum. Sie oder er leitet die Studierenden verschiedener Bildungsgänge an und fördert deren Lern-prozesse.
	     

	Arbeitsprozess 9: Organisation und Führung

	9.1 Die Studierende oder der Studierende trägt aktiv zur konstruktiven intra– und interprofessionellen Zusammenarbeit bei.
	     

	9.2 Die Studierende oder der Studierende koordiniert vorhandene Ressourcen und setzt diese adäquat und effizient ein.
	     

	9.3 Die Studierende oder der Studierende analysiert in der eigenen Institution bzw. in der eigenen Organisationseinheit die Organisationsabläufe und gestaltet diese mit.
	     

	9.4 Die Studierende oder der Studierende übernimmt fachliche Koordinations-, Delegations-, Anleitungs- und Überwachungsaufgaben innerhalb des intraprofessionellen Teams.
	     

	Arbeitsprozess 10: Logistik und Administration

	10.1 Die Studierende oder der Studierende sorgt für einen fach- und sachgerechten Einsatz der Einrichtungen und Materialien. Sie oder er berücksichtigt dabei ökonomische und ökologische Kriterien.
	     

	10.2 	Die Studierende oder der Studierende gestaltet das Umfeld so, dass es der Gesundheit und dem Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten Rechnung trägt und die pflegerischen Interventionen unterstützt.
	     

	10.3 Die Studierende oder der Studierende erfüllt die ihr oder ihm delegierten pflegerischen Aufgaben. Sie oder er berücksichtigt dabei die intra– und interprofessionellen Arbeitsabläufe und die von der Institution bzw. Organisationseinheit vorgegebenen administrativen Prozesse. Sie oder er fördert die Effizienz dieser Arbeitsabläufe und Prozesse.
	     





Anhang 2
Ergänzung Punkt 3: Nachweis berufspädagogische Weiterbildung zur Anerkennung Ausbildungsbetrieb

Name der Institution:        
verantwortliche Person:        
Verfahren zur         ☐  Anerkennung			☐  Wiederanerkennung
Datum:       
Bei Anstellungswechsel müssen die neuen Verantwortlichen der HFGS gemeldet werden.
	Kriterium
	eingereicht
	erfüllt
	nicht erfüllt
	Begründung

	Ausbildungsverantwortung: berufspädagogische Weiterbildung von 600h

	Name      
· HF-Diplom (oder äquivalent)
· 2 Jahre Berufserfahrung
· berufspädagogische Qualifi-kation mit 600 Lernstunden
	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	     

	Berufsbildner/Berufsbildnerin (BB): berufspädagogischer Weiterbildung min. 100h

	Anzahl BB in Institution:       
Total Anstellungsprozente BB in der Berufsbildung Pflege (ohne Pensum in der Pflege):      
Anzahl Studierende:      
	

☐
	

☐
	     

	Name:      
· HF-Diplom (oder äquivalent)
· 2 Jahre Berufserfahrung
· berufspädagogische Qualifi-kation mit 100 Lernstunden
	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	     

	Name:      
· HF-Diplom (oder äquivalent)
· 2 Jahr Berufserfahrung
· berufspädagogische Qualifi-kation mit 100 Lernstunden
	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	     

	Name:      
· HF-Diplom (oder äquivalent)
· 2 Jahre Berufserfahrung
· berufspädagogische Qualifi-kation mit 100 Lernstunden
	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	     

	Name:      
· HF-Diplom (oder äquivalent)
· 2 Jahre Berufserfahrung
· berufspädagogische Qualifi-kation mit 100 Lernstunden
	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	
☐
☐
☐

	     



Geprüft durch HFGS:      
Aarau,      
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